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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1987

Norm

ABGB §1501

ZPO §226 V

Rechtssatz

So wie die Zulässigkeit von Eventualbegehren und Eventualanträgen anerkannt wird, muß es auch dem Beklagten

vorbehalten bleiben können, Eventualeinwendungen, die nur geprüft werden sollen, wenn die übrigen Einwendungen

versagen, zu erheben; das muß jedenfalls für die Verjährungseinrede gelten, die nach gesetzlicher Vorschrift

ausdrücklich erhoben werden muß.
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